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und friedliche, 
erholsame Feiertage
wünscht Ihnen 
und Ihrer Familie
die Stadt  
Steinbach-Hallenberg.

Böttcher
Bürgermeister

Frohe
Ostern
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setzlichen Vorgaben und Handlungsempfehlungen arbeitet. Die 
wichtigsten Informationen sind auf unserer Homepage sowie auf 
der Homepage des Landkreises veröffentlicht.

Wichtigstes Ziel ist es, die Ausbreitung des Corona-Virus einzu-
dämmen und weiter zu verlangsamen.

Das Rathaus in Steinbach-Hallenberg sowie das Bürgerbüro in 
Viernau bleiben bis auf Weiteres für persönliche Vorsprachen 
geschlossen. Nutzen Sie für Ihre Anliegen und Fragen die Mög-
lichkeit der telefonischen oder elektronischen Kontaktaufnahme 
(Telefon: 036847/3800; E-Mail: stadt@steinbach-hallenberg.de).

Um Ansteckungsrisiken zu vermindern, sind alle öffentlichen Ver-
anstaltungen abgesagt sowie unsere öffentlichen Einrichtungen 
(z.B. Bibliothek, Tourist-Information, Metallhandwerksmuseum, 
Jugendclubs, Heimatstuben, Sporthallen, Sport- und Spielplät-
ze, Vereinsheime) geschlossen.

Um auch unsere Jubilare und jungen Familien nicht zusätzlich zu 
gefährden, werden die Ortsteilbürgermeister und ich vorläufig auf 
persönliche Gratulationen zu Jubiläen und Geburten verzichten.

Bitte meiden Sie jegliche Form von Menschenansammlungen!

Besonders die älteren Mitbürger und die Personen, welche 
zur Risikogruppe gehören, bitte ich eindringlich: BLEIBEN 
SIE ZU HAUSE! Gehen Sie nur in wirklich dringenden Fäl-
len außer Haus und bitten Sie bei Bedarf Ihre Bekannten, 
Nachbarn und Freunde um Unterstützung. Ein Hilfeplan zur 
Unterstützung älterer und hilfsbedürftiger Bürgerinnen und 
Bürger ist aktiv.
Informationen dazu erhalten Sie unter der Telefonnummer: 
036847/38047.

Ein besonderer Appell geht auch an unsere Jugendlichen: 
Gefährdet euch und andere nicht unnötig durch geplante 
oder spontane Treffen in größeren Gruppen!

Unsere Vereine und ehrenamtlich Aktiven rufe ich auf, ihre Ver-
einstätigkeiten und Angebote komplett einzustellen und Mitglie-
der bzw. Teilnehmer keinen unnötigen Risiken auszusetzen.

ALLE BÜRGERINNEN UND BÜRGER können ihren persönli-
chen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung vor der weiteren Ver-
breitung des Corona-Virus leisten (z.B. durch Hände waschen, 
Einhalten der Hygieneregeln, Vermeiden von Kontakten und 
Menschenansammlungen). JEDER EINZELNE von uns kann 
durch bewusstes Handeln im Alltag die Verbreitung des Corona-
Virus verhindern!

Bitte nehmen Sie die Situation ernst, bleiben Sie aber stets ruhig 
und besonnen! Achten Sie auf sich und unterstützen Sie bedürf-
tige Mitmenschen!

Vielen Dank Ihnen ganz persönlich für Ihr Verständnis und Ihr 
Mitwirken.

Gemeinsam als Stadt Steinbach-Hallenberg werden wir diese 
schwierige Situation bewältigen!

Ich wünsche Ihnen alles Gute – und bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister
Markus Böttcher

Grünschnittannahme
Ab dem 28. März kann in Steinbach-Hallenberg mit seinen Orts-
teilen wieder Grünschnitt abgegeben werden.
Die Annahmestellen haben ab diesem Zeitpunkt wie folgt für Sie 
geöffnet:

Annahmestelle Steinbach-Hallenberg (Nähe Bahnhof)
Mittwoch von 16 - 18 Uhr und am
Samstag von 14 - 17 Uhr
Annahmestelle Bermbach
Montag von 16 - 18 Uhr und am
Samstag von 13 - 15 Uhr
Annahmestelle Oberschönau
Samstag von 11 - 13 Uhr
Annahmestelle Unterschönau
Mittwoch von 13 - 17 Uhr
Annahmestelle Viernau
Samstag von 12 - 16 Uhr

Amtliche Bekanntmachungen

Thüringer Landesamt  
für Bodenmanagement und Geoinformation
-Flurbereinigungsbereich Meiningen-
Frankental 1, 98617 Meiningen
Az.: 3-5-0479 Meiningen, 25.02.2020

Ausführungsanordnung

1. Im freiwilligen Landtauschverfahren „Landwirtschaftlicher 
Weg Viernau“, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, wird die 
Ausführung des Tauschplanes gemäß § 103f Abs. 3 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert 
durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2794), angeordnet.

2. Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes und 
damit der rechtlichen Wirkung des Tauschplanes wird der 
01.05.2020 festgesetzt.
Damit tritt an diesem Tag der im Tauschplan vorgesehene 
neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen Rechts-
zustandes. Zu dem genannten Zeitpunkt gehen gleichfalls 
Besitz, Nutzen und Lasten der Grundstücke des Neuen 
Bestandes auf die jeweiligen Tauschpartner über. Separate 
Überleitungsvorschriften sind nicht erforderlich.

3. Eine mit Gründen versehene Ausfertigung dieser Ausfüh-
rungsanordnung liegt zwei Wochen lang nach dem ersten 
Tage der öffentlichen Bekanntmachung im Dienstgebäude 
der Stadtverwaltung Steinbach-Hallenberg, Rathausplatz 2, 
98587 Steinbach-Hallenberg, während der Dienststunden 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach dem 
Ersten Tage der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei dem

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation,
Flurbereinigungsbereich Meiningen,
Frankental 1, 98617 Meiningen,

einzulegen.
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchs-
frist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf 
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

gez. Andreas Harnischfeger
Referatsleiter - Siegel -

Stadtmitteilungen

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
von Steinbach-Hallenberg,
die Folgen der Ausbreitung des Corona-Virus (COVID-19) und 
die daraus resultierenden Einschränkungen des öffentlichen Le-
bens sind auch in unserer Stadt deutlich zu spüren. Ich kann 
aufkommende Sorgen und Ängste aufgrund der vorherrschen-
den Unsicherheit und der unklaren weiteren Ereignisse sehr gut 
verstehen!

Ich versichere Ihnen, dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit 
den zuständigen Behörden intensiv an der Umsetzung der ge-
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Zahnärzte
Der Bereitschaftsdienst kann unter der zahnärztlichen Notruf-
nummer 0180 / 5908077 erfragt werden.

Senioren

Ehejubiläum
Die Stadt Steinbach-Hallenberg  

gratuliert den Eheleuten

Helga und Manfred Ansperger
OT Viernau, Mühlstr. 32 a

zum Fest der Goldenen Hochzeit
im Monat März recht herzlich.

Markus Böttcher
Bürgermeister

Sonstiges

Informationen zu Tieren, die ein Zuhause 
suchen

Pandora: Trotz ihres höhe-
ren Alters ist Pandora fit wie 
ein Turnschuh. Sie bindet 
sich fest an ihre Bezugs-
personen und möchte über-
all dabei sein. Sie kennt 
die Grundkommandos und 
sucht ein Zuhause in Woh-
nungshaltung.

Pandora

Wir möchten noch einmal alle bitten, die Öffnungszeiten unbe-
dingt einzuhalten und nicht schon 15 Minuten vor Öffnung der 
Annahmestellen Zufahrten blockieren.
Außerdem müssen mit dem Radlader Vor- und Nacharbeiten er-
ledigt werden, die Personen in Gefahr bringen können.
Pro Einwohner der Stadt Steinbach-Hallenberg inkl. der Ortsteile 
werden kostenlos Pflanzenabfälle bis max. 120 kg im Jahr ange-
nommen, die auf nicht gewerblich genutzten Grundstücken an-
gefallen sind. Pflanzenabfälle sind z. B. Obstgehölz- und Hecken-
abschnitt (bis max. 10 cm Durchmesser), Kartoffelkraut, Laub, 
Blattabfälle, Grasschnitt (nur im angetrockneten Zustand).

Achtung: Am Ostersamstag, dem 11.04.2020, wird kein Grün-
schnitt entgegengenommen.

i.A.
Ordnungsamt

Eheschließungen
Im Februar 2020 haben sich im Stan-
desamt Steinbach-Hallenberg das 
„Ja-Wort“ gegeben und sind mit der 
Veröffentlichung einverstanden:

Sebastian Holland-Nell geb. Marr & Christina Holland-Nell
20.02.2020

Ronni Veitt & Manuela Veitt geb. Bley-Simon
22.02.2020

Ich wünsche Ihnen viel Glück und Gesundheit für Ihre ge-
meinsame Zukunft. Mögen Sie immer mit Freude und Liebe 
gemeinsam durchs Leben gehen.

Ihre Standesbeamtin
Nadine Annemüller

Bereitschaftsdienste

Apothekenbereitschaft April
04.04. - 05.04.2020
Apotheke Sternplatz, Rudolf-Breitscheid-Str. 11, 98574 Schmal-
kalden/OT Wernshausen
Tel. 036848/2930

11.04. - 12.04.2020
Schloss-Apotheke, Renthofstraße 29, 98574 Schmalkalden
Tel. 03683/62950

18.04 - 19.04.2020
Rosen-Apotheke, Steingasse 11, 98574 Schmalkalden
Tel. 03683/62233

25.04. - 26.04.2020
Burg-Apotheke, Bismarckstraße 17, 98587 Steinbach-Hallenberg
Tel. 036847/4880

Lichtenau-Apotheke, Benshäuser Str. 2,
98544 Zella-Mehlis/OT Benshausen

01.05.2020
Hirsch-Apotheke, Neumarkt 9, 98574 Schmalkalden
Tel. 03683 / 69410

Die Apothekenbereitschaft beginnt um 8 Uhr und endet am 
nächsten Tag um dieselbe Zeit.

Frieda: Die im März 2018 
geborene Altdeutsche-
Hütehündin ist sehr men-
schenfreundlich, benötigt 
jedoch noch etwas Grund-
gehorsam. Katzen sollten 
nicht im neuen Zuhause 
leben. Sie benötigt einen 
gesicherten Garten mit ei-
nem Zaun von mindestens 
1,90m Höhe. Zugang zum 
Haus wäre wünschenswert.

Frieda
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Loui: Der ältere Staf-
fordshire-Mix sucht 
ein Zuhause in Woh-
nungshaltung, ger-
ne mit gesichtertem 
Grundstück. Er ist 
freundlich zu Men-
schen jeden Alters, 
Katzen sollten nicht 
vorhanden sein. Rü-
den mag er nicht so 
gerne, Verträglichkeit 
mit Hündinnen ist 
denkbar.
Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an das 

Team der Tierauffangstation Schmalkalden unter der Telefon-
nummer: 03683 488044

Mit freundlichen Grüßen,
das Team der TAS
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